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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO NÖ 1996 §23;

BauO NÖ 1996 §6 Abs2;

BauRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2003/05/0162 E 31. März 2005 RS 2(hier: nur der letzte Satz)

Stammrechtssatz

Durch die Bauausführung bewirkte Erschütterungen betre@en nicht die Frage der Bewilligungsfähigkeit des

Bauvorhabens, sondern lediglich die Frage der Ausführung desselben. Dies gilt gleichfalls für die Verhinderung von

Schäden an Nachbargebäuden, die in diesem Zusammenhang auftreten können. Die Bauausführung ist nicht

Gegenstand des Baubewilligungsverfahrens (vgl. das hg. Erkenntnis vom 20. Juli 2004, Zl. 2003/05/0249), und die

Vorschriften über die Ausführung von Bauten begründen auch keinerlei Parteienrechte der Nachbarn im

Baubewilligungsverfahren (vgl. das hg. Erkenntnis vom 15. Juli 2003, Zl. 2002/05/0743).
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